
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung 16 - Deutsches Schulamt  
Amt 16.3 - Amt für Aufnahme und Laufbahn des 

Lehrpersonals  

Ripartizione 16 - Intendenza scolastica tedesca 
Ufficio 16.3 - Ufficio Assunzione e carriera del personale 
docente 

 

 

Amba-Alagi-Straße 10 � 39100 Bozen 
Tel. 0471 41 75 70 � Fax 0471 41 75 89 

http://www.provinz.bz.it/schulamt/ 
sa.aufnahmelehrpersonal@schule.suedtirol.it 

Steuer-Nr. 00390090215 

  

Via Amba Alagi 10 � 39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 75 70 � Fax 0471 41 75 89 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica-tedesca/default.asp 
sa.aufnahmelehrpersonal@schule.suedtirol.it 
Cod.fisc. 00390090215  

  
Bozen, 18.01.2017  
  
  

 
 
 
 

Bearbeitet von: 
Melanie Buchschwenter 
Tel. 0471  41 75 77 
Melanie.buchschwenter@schule.suedtirol.it   
 

 

An die 
Direktorinnen und Direktoren aller Schulstufen 
 
An die Direktorinnen und Direktoren der 
gleichgestellten Grund-, Mittel- und 
Oberschulen 
 
An die Landesberufsschulen 
 
An die 
Fakultät für Bildungswissenschaften der 
Freien Universität Bozen 
 
 
An die  
Anschlagtafel 
 
 

Zur Kenntnis: 
 
 
 

An die 
Schulgewerkschaften 

 
Mitteilung 
 
Verzeichnis der Bewerberinnen und Bewerber mit einem gültigen Zulassungstitel für die Bewerbun g 
um Teilnahme am Auswahlverfahren um einen Studienpl atz in der 2. Auflage des Universitären 
Berufsbildungskurses (UBK/II) 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Ich teile Ihnen mit, dass das Verzeichnis der Bewerberinnen und Bewerber mit einem gültigen 
Zulassungstitel für die Bewerbung um Teilnahme am Auswahlverfahren um einen Studienplatz in der 2. 
Auflage des Universitären Berufsbildungskurses (UBK/II) auf der Homepage www.provinz.bz.it/Schulatmt
und an der Anschlagtafel des Deutschen Schulamtes veröffentlicht wurde. 
 
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der Vorbehalt innerhalb 26. April 2017  durch die Übermittlung des 
Gesuchs um Auflösung des Vorbehalts und der Gleichstellungsmaßnahme aufgelöst werden muss. Erfolgt 
die Auflösung nicht fristgerecht werden die Bewerberinnen und Bewerber mit begründeter Maßnahme des 
Schulamtsleiters ausgeschlossen und können sich nicht für den UBK/II immatrikulieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Die geschäftsführende Amtsdirektorin 
Sabine Lamprecht

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)
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